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43/02 Leistungsrecht

Norm

HGG 1992 §32 Abs1 Z2;

HGG 1992 §33 Abs1 idF 1996/201;

Rechtssatz

Die Frage, wer Wohnungsinhaber und damit nach außen zur Zahlung der Kosten für die Beibehaltung der eigenen

Wohnung verp=ichtet ist, ist für den Anspruch auf Wohnkostenbeihilfe gemäß § 33 HGG 1992 maßgebend (Hinweis E

19.5.1998, 98/11/0101), nicht aber für die Frage der Haushaltszugehörigkeit von Kindern gemäß § 32 Abs 1 Z 2 HGG

1992.
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